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3.2 Typisierung aus fremdenfeindlicher Gesinnung
Heitmeyer unterscheidet in seiner Studie zum Rechtsextremis-
mus13

folgende Tätertypen:
Deviante,●●

Mitläufer●●

Cliquenzentrierte●●

Aggressive●●

Überzeugte●●

Gewalttäter
und Mitläufer
Devianter Tätertyp14:

Der Gewalttäter ist weniger durch eine ausgeprägte rechtsex-●●

tremistische oder fremdenfeindliche Einstellung gekennzeich-
net,
vielmehr durch allgemein abweichendes Verhalten, zu dem ●●

auch Straftaten, insbesondere Gewalttaten, gehören.
Der „fremdenfeindliche‘ Charakter ist eher zufällig und aus-●●

tauschbar.
Er weist eine Hinentwicklung zur Eigentums- und Gewaltkri-●●

minalität auf.
Im vorliegenden Fall dürften die beiden Täter diesem Tätertyp 
zuzuordnen sein.
Exkurs:
Tätertypologie
Jede Einteilung von Menschen nach Typen – insbesondere nach 
Persönlichkeitstypen ist wegen der unendlichen Variabilität der 
menschlichen Persönlichkeit problematisch. Die Zuordnung eines 

Straftäters kann deshalb stets nur eine Orientierung sein, die im 
Einzelfall mehr oder weniger zutreffend ist. Bei jungen Men-
schen, deren Persönlichkeitsentwicklung i.d. Regel noch nicht 
abgeschlossen ist (wie hier), trifft diese Aussage besonders zu.

Weiterhin ist zu bedenken, dass bei der Zuordnung eines Men-
schen zu einem Typ innerhalb einer Typologie der Mensch keines-
falls allen Merkmalen, die dem Typ eigentümlich sind, entspricht. 
Abweichungen sind die Regel.

Die Typisierung von Straftätern kann nur Orientierungsbehelf 
für eine Entscheidung sein.
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